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Ergänzungen zum Buch  

STEUER NACHRICHTEN 2026 
 

 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Wie bereits vorangekündigt, ergeben sich einige kleinere Änderungen aufgrund verspäteter  
Gesetzwerdung, die im Folgenden dargestellt werden: 

3.2.1 Sachbezug für Dienstwohnungen Seite 93 

Die Werte bleiben derzeit (Stand: 1. 2. 2026) laut Homepage der Sozialversicherung für 2026 unverändert.

3.11 Regelbedarfsätze für Unterhaltsleistungen für 2026 Seite 125 

Wenn keine behördliche Festsetzung der Unterhaltsleistungen vorliegt, sind folgende 
monatlichen Sätze anzuwenden:  

    2026 2025 (in €) 

 0 – 5 Jahre 360,— 350,— 

 6 – 9 Jahre 460,— 440,— 

 10 – 14 Jahre 560,— 540,— 

 15 – 19 Jahre 700,— 670,— 

 20+ Jahre 800,— 770,— 
 

Auch im Abschnitt 7 im Bereich der Pauschalierungen besteht noch ein kleiner Korrekturbedarf: 

7.1 Basispauschalierung 2025 Seite 168 

Berechnung der Basispauschalierung Vorsteuern:  
1,8 % der Bemessungsgrundlage: max. € 5.760,— für 2025 und max. € 7.560,— für 2026 

7.3 Branchenpauschalierungen 2025 Seite 174 

Vorsteuerpauschalierung bei „Drogisten“: 
1,8 % der Bemessungsgrundlage: max. € 5.760,— für 2025 und max. € 7.560,— für 2026 

 
Stand: Februar 2026 Die Autoren 
 
HINWEIS: Trotz sorgfältiger Bearbeitung erfolgen alle Angaben ohne Gewähr;  
eine Haftung der Autoren und des Verlages ist daher ausgeschlossen. 
 

 


